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(54) AKKUSCHRAUBER IN HANDSCHUHFORM

(57) Die vorliegende Erfindung geht von einem Ak-
kuschrauber aus, der auf einem Gestell (10) für den
Handrücken konzipiert ist. Durch eine flexible Welle (4)
wird das Drehmoment vom Getriebe (3) zu einer auf der
Fingerspitze positionierten Werkzeugaufnahme (5),
übertragen.

Der Benutzer kann seine Hand weiterhin zum Tra-
gen von Gegenständen benutzen, da das Gestell wie ein
Handschuh getragen werden kann. Durch die Au-
gen-Hand-Koordination lässt sich mit dem Akkuschrau-
ber in Handschuhform beispielsweise leicht eine Schrau-
be erreichen. Durch den Druck mit der Werkzeugspitze
(6) wird das Gerät aktiviert.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine
Vorrichtung, mit der Funktion eines Akkuschraubers, die
jedoch wie ein Handschuh getragen werden kann, ge-
mäß Patentanspruch 1.
[0002] Es ist allgemein bekannt, dass Elektrogeräte,
z.B. Bohrmaschinen oder Akkuschrauber, die Trageka-
pazitäten des Nutzers stark einschränken. Zusätzlich be-
nötigen viele Benutzer von Akkuschraubern, viel Übung
und Zeit um die Spitze der Schraubendreherklinge prä-
zise auf Schrauben zu setzen. Herkömmliche Akku-
schrauber sind aufgrund ihres Aufbaus nur bedingt für
sehr kleine Arbeitsräume geeignet.
[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe, Akkuschrauber
mobiler, kleiner und handlicher zu gestalten und dem Be-
nutzer ein intuitives und angenehmes Bohren und
Schrauben zu ermöglichen zugrunde. Die sehr kompakte
Bauweise ermöglicht ein mitführen des Bohrerhand-
schuhs und das Arbeiten in einem sehr kleinen Arbeits-
raum.
[0004] Diese Aufgabe wird durch die im Patentan-
spruch 1 angegebenen Merkmale gelöst.
[0005] Der Handschuh besteht aus einer stabilen Vor-
richtung auf dem Handrücken und einer knickbaren sta-
bilen Vorrichtung auf dem Zeigefinger. Auf dem Handrü-
cken ist der Motor 2, das Getriebe 3, die Spannungsver-
sorgung 1 und die Elektronik 11 verbaut. Zusätzlich führt
eine flexible, und axial verschiebbare, Welle 4 vom Ge-
triebe über den Zeigefinger bis zur Spitze des Zeigefin-
gers. An der Spitze des Zeigefingers befindet sich eine
magnetische Aufnahme 5 für Werkzeug Bits 6. Durch
einen Druck auf die Bit Aufnahme 5 startet, bei einge-
schaltetem Bohrerhandschuh, die Rotation.
[0006] Weiterbildungen der Erfindung sind in den Un-
teransprüchen abgegeben
[0007] Die Erfindung wird anhand der Zeichnungen
näher beschrieben. Darin zeigen:

Fig. 1 den Aufbau des Bohrerhandschuhs in einer
möglichen Ausfuhrungsform

Fig. 2 die flexible Welle, bei gebogenen Zeigefinger

Fig. 3 die flexible Welle bei ausgestreckten und ge-
beugten Zeigefinger. Der Bohrerhandschuh lässt
sich unabhängig von der Fingerposition bedienen.

[0008] Gemäß Fig.1 lässt sich das Gestell 10 wie ein
Handschuh an der Hand tragen. Auf dem Gestell 10 Ist
ein wechselbarer Akku 1 vorgesehen und mit einem Mo-
tor 2 und einer elektronischen Schaltung 11.
[0009] Der Motor 2 ist direkt mit einem Getriebe 3 ver-
bunden, welches direkt auch mit der flexiblen Welle 4
verbunden ist. Die Welle 4 ist zudem Ummantelt und führt
bis zur Fingerspitze in das Getriebe 12.
[0010] Im Getriebe 12 wird das Drehmoment von der
Welle bis zum Werkzeug-Bit Aufsatz 5 übertragen. Ein

kleiner Schalter 14 im Werkzeug-Bit-Aufsatz 5 dient zum
Starten der Drehbewegung.
[0011] In Figur 3 ist die mögliche Knickbewegung des
Zeigefingers dargestellt, welche das Tragen von weite-
ren Gegenständen ermöglicht.
[0012] Die Knickbewegung wird zur Sicherheit des
Nutzers auf einen festgelegten Winkel beschränkt.
[0013] Durch betätigen des Schalters 9 lässt sich die
Drehrichtung umkehren.
[0014] Um die Knickbewegung durchführen zu kön-
nen, muss die Welle 4 und/oder das Getriebe 3 sich axial
verlängern und verkürzen können.
[0015] Obwohl die Erfindung in der dargestellten Aus-
führung anhand eines Akkuschraubers erläutert wurde,
kann auch ein anderes Elektrogerät (z.B. ein Schleifge-
rät, eine Bohrmaschine, o.Ä.) verwendet werden.

Patentansprüche

1. Akkuschrauber, dadurch gekennzeichnet, dass er
als Schrauberhandschuh ausgebildet ist und somit
wie ein Handschuh angezogen werden kann, wobei
die Vorrichtung auf dem Handrücken angeordnet ist
und die Kraftübertragung zu einer auf der Fingerspit-
ze positionierten, Werkzeugaufnahme (5) mittels fle-
xibler Welle (4) erfolgt.

2. Akkuschrauber nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet,
dass die Drehbewegung durch eine Druckbewe-
gung auf die Werkzeugvorrichtung (5) ausgelöst
wird.

3. Akkuschrauber nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet,
dass der Motor (2), Motorgetriebe (3) und der Akku
(1) auf dem Handrücken, oder auch an anderen Stel-
len des Körpers angebracht werden kann.

4. Akkuschrauber nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet,
dass die Welle (4) sich axial verlängern und verkür-
zen kann, um ein Beugen des Fingers zu ermögli-
chen.

5. Akkuschrauber nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet,
dass sich die Drehrichtung mit dem Daumen ändern
lässt, durch einen am Finger positionierten Schalter
(9).

6. Akkuschrauber nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet,
dass er über einen Tragegurt (13) mit der Hand ver-
bunden ist.

7. Akkuschrauber nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
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zeichnet,
dass es Ausführungen des Gestells (10) für Rechts-,
Linkshänder sowie für Prothesen gibt.

8. Akkuschrauber nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet,
dass anstelle der elektrischen Energie auch die En-
ergieübertragung über ein hydraulisches oder ein
pneumatisches System erfolgen kann.

9. Akkuschrauber nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet,
dass ein beliebiger Finger verwendet werden kann.

3 4 



EP 3 345 726 A1

4



EP 3 345 726 A1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 3 345 726 A1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55


	Bibliographie
	Zusammenfasung
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht

